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Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9  
„Sondergebiet Papierherstellung An der Pauschwitzer Straße“ 

 
 
 
 
 

ABWÄGUNG ZUM ENTWURF 
 

zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Kenntnisnahme 
 
 
zu 2) Aufgrund der beengten Situation ist eine räumliche Trennung nur eingeschränkt bis 
gar nicht möglich. Alle Potenziale zur Entzerrung der Konflikte werden aber genutzt. 
 
 
zu 3) Der Hinweis wurde berücksichtigt. Pkt. 5.1 der Begründung wurde aktualisiert. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 4) Dem Kritikpunkt wird gefolgt. 
In der Planzeichnung wurden ein Geh- und Fahrrecht zugunsten des Hinterliegergrund-
stücks und die Vermaßung der Wohngebietsfläche ergänzt.  
Ebenso wurde unter Pkt. 14.1 der Begründung (Art der baulichen Nutzung) eine 
Ergänzung vorgenommen. 
 
zu 5) Bei der externen Ausgleichsfläche handelt sich um von der Stadt bereitgestellte 
Flächen. Demzufolge bedarf es keines städtebaulichen Vertrages für ihre Absicherung 
(vgl. § 1a Abs. 3 Satz 4 Alt. 3 BauGB).  
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
 
zu 6) Dem Kritikpunkt wird gefolgt. 
Der redaktionelle Fehler in der Planzeichenerklärung wird korrigiert. 
 
zu 7) Dem Kritikpunkt wird gefolgt. 
Entsprechende Ausführungen bzw. Erläuterungen wurden unter den Punkten 9.1.1 (Lkw-
Verkehr – Erweiterung, 9.1.4 Fußgänger- und Radverkehr und 9.1.5 Ruhender Verkehr) 
ergänzt. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 8) Dem Kritikpunkt wird gefolgt. Die Korrektur erfolgt. 
 
zu 9) In der Präambel ist vermerkt, dass für die aufgeführten Rechtsgrundlagen jeweils auf 
die zur Zeit gültige Fassung Bezug genommen wird. Demzufolge ist keine Aktualisierung 
erforderlich. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 10) Dem Kritikpunkt wird gefolgt. Die Klarstellung erfolgt. 
 
zu 11) Nachdem die am 01.12.2021 in Kraft getretene neue TA Luft unter Nr. 5.5.2 
detaillierte Regelungen zur generellen Schornsteinhöhe einschließlich etwaiger 
Ausnahmen enthält, bedarf es keiner Beschränkung der Schornsteinhöhe durch 
Festsetzung mehr. Aus Sicht der Stadt besteht hier auch kein Grund für eine strengere 
Regelung; Nr. 5.5.2 TA Luft berücksichtigt die Belange des Umgebungsschutzes und des 
Landschaftsbildes bereits ausreichend. 
Der Kritikpunkt wird aus den vg. Gründen zurückgewiesen. 
 
zu 12) Dem Kritikpunkt wird gefolgt. Die Klarstellung erfolgt. 
Die Festsetzung wird wie folgt geändert:  
  F10: Fassadenbegrünung mit Kletterpflanzen 

Im SO 2 sind die nach Westen und Norden hin gerichteten Außenwandflächen ab 
einer Länge von 10 m und einer Höhe von 2 m, die keine Fenster- oder 
Türöffnungen aufweisen, sind flächendeckend mit Kletterpflanzen dauerhaft zu 
begrünen.  
Dazu ist pro lfd. Meter mindestens eine heimische, standortgerechte 
Kletterpflanze der Pflanzenauswahlliste 5 anzupflanzen. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 13) Dem Kritikpunkt wird teilweise gefolgt, soweit er nachvollzogen werden kann. Der 
Umweltbericht wird nochmals überprüft und ggf. überarbeitet, wobei auf die Ausrichtung 
am Aufbau der Anlage 1 zum BauGB geachtet wird. 
 
zu 14) Dem Kritikpunkt wird gefolgt. Ergänzend wird festgesetzt: 

Sämtliche versiegelte Flächen innerhalb der Baugebiete, die nicht durch 
Gebäude überbaut werden und auf denen nicht regelmäßig Lkw, Stapler und 
ähnlich schwere Fahrzeuge verkehren und die daher einer Asphaltierung 
bedürfen, sind mit hellen Oberflächen herzustellen.  
Unter einer hellen Oberfläche ist ein Farbton vergleichbar der RAL-Farbe 7004 
„signalgrau“ und heller zu verstehen. 

 
zu 15) Dem Kritikpunkt wird teilweise gefolgt, im Übrigen wird er aus den nachfolgend 
genannten Gründen zurückgewiesen.  
Die genannten Doppelhaushälften werden ergänzend begutachtet. Ansonsten aber wird 
dem gewichtigen Belang der Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse bereits 
Rechnung getragen. Über die Betrachtung der Fassaden ist jedenfalls nach der 
vorgenannten Ergänzung sichergestellt, dass mindestens ein Aufenthaltsraum jeder 
Wohnung ausreichend besonnt ist. Darüber hinaus wurden nicht nur die Vorgaben der DIN 
5034-1 geprüft, sondern ist auch untersucht worden, inwieweit sich über das gesamte Jahr 
verteilt bei Realisierung des Bebauungsplans die Besonnungsdauer gegenüber dem Ist-
Zustand verringert.  
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 16) Dem Kritikpunkt wird teilweise gefolgt.  
Relevant sind grundsätzlich nur bereits umgesetzte oder genehmigte Vorhaben, 
außerdem muss eine Überschneidung der Einwirkungsbereiche vorliegen. Die genannten 
Vorhaben (PM1, Biogas-Aufbereitungsanlage, Biogas-Einspeiseanlage, B-Plan Nr. 10) 
werden im Umweltbericht gewürdigt und dieser wird entsprechend überarbeitet. 
 
zu 17) Verkehrsflächen können, wie auch im vorliegenden Fall, gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB einheitlich ausgewiesen werden. Die Verkehrsflächen beinhalten dabei eine 
typische Flächenaufteilung (z.B. Regelquerschnitte), die eine Aufteilung in Nutzungstypen 
unterschiedlichen Versiegelungsgrades beinhaltet. Die für die vorliegende Verkehrsfläche 
realistische und bereits konkret geplante Flächenaufteilung (hier: vollversiegelte Zufahrten, 
teilversiegelte Pkw-Stellplätze und randliche Mulden) wurde mit den entsprechenden 
Mindestpunktwerten in der quantitativen Eingriffs-Ausgleichsbilanz angesetzt.  
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 18) Dem Kritikpunkt wird gefolgt.  
Die Begründung wird entsprechend ergänzt und die mikroklimatischen Aspekte der 
Begrünung von Schallschutzwänden gewürdigt. 
 
zu 19) Da vorgenommene Pflanzmaßnahmen durch noch laufende Bauarbeiten wieder in 
Mitleidenschaft gezogen werden können, soll hiermit erst begonnen werden, wenn die 
Bauarbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sind. Eine Anknüpfung der Umsetzungsfrist 
an die Genehmigung erreicht dieses Ziel nicht, da es vergabe- und baubedingt immer zu 
Verzögerungen kommen kann, die dem Bauherrn nicht zugerechnet werden können. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 20) Kenntnisnahme. Die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 21) Kenntnisnahme. Die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 22) Kenntnisnahme. Die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
 
 
zu 23) Kenntnisnahme. Die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 24) Kenntnisnahme. Die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
zu 25) Kenntnisnahme. Die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 26) Kenntnisnahme. Die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 27) Kenntnisnahme. Die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 28) Kenntnisnahme. Die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 29) Kenntnisnahme. Die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 30) Kenntnisnahme. Die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
 
zu 31) Kenntnisnahme. Die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 32) Kenntnisnahme. Die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 33) Das Schreiben ist an die Projektträgerin weitergeleitet worden. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
zu 34) Kenntnisnahme. Die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
 
 
zu 35) Der Umstand, dass die Papierfabrik an die Wohnbebauung heranrückt, wird 
berücksichtigt. Um dies noch deutlicher werden zu lassen, wurden die Ausführungen in 
der Begründung dazu (Kap. #) entsprechend ergänzt. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 36) Im Plan-Zustand besteht hier eine Gemengelage. Der Umstand des Heranrückens 
muss sich zwar an den Vorgaben des § 50 Satz 1 BImSchG messen lassen, gelingt aber 
die Abwägung mit den widerstreitenden Interessen, liegt die Situation nach Nr. 6.7 TA 
Lärm vor. Dabei ist wiederum zu berücksichtigen, dass sich die Interessen der 
gewerblichen/industriellen Nutzung gegenüber der Wohnbebauung in der Abwägung 
durchgesetzt haben, sodass eine Zwischenwertbildung zu Lasten der Wohnbebauung 
vorzunehmen ist. Die Zwischenwertbildung liegt dabei auch nicht etwa im Ermessen der 
Immissionsschutzbehörde, sondern ist objektiv zu bestimmen bei vollständiger 
gerichtlicher Überprüfbarkeit. Im Übrigen wurde die Zwischenwertbildung konservativ 
vorgenommen und nur angesetzt, was ohnehin bereits im Ist-Zustand aufgrund der 
unmittelbaren Angrenzung der Wohnbebauung an den Außenbereich anzusetzen wäre 
(vgl. (BayVGH, Beschl. v. 25.10.2010 – 2 CS 10.2137 – juris, Rn. 14). 
Der Kritikpunkt wird aus den vg. Gründen zurückgewiesen. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 37) Dem Kritikpunkt wird gefolgt. Zum tieffrequenten Schall wird ergänzend wie folgt 
ausgeführt: 
In Abschnitt A.1.5 der TA Lärm sind typische industrielle Schallquellen aufgeführt, welche 
tieffrequente Geräusche erzeugen können. Auch wenn die im Rahmen der 
Schallimmissionsprognose an den Immissionsorten berechneten Immissionsspektren erst 
ab einer Oktavband-Mittenfrequenz von 31,5 Hz aufwärts vorliegen, ist in der Umgebung 
der Papierfabrik nicht mit auffällig tieffrequenten Geräuscheinwirkungen im 
Frequenzbereich bis hinab zu 10 Hz zu rechnen. Dies ist in der Art der maßgeblich 
einwirkenden Quellen begründet, welche im vorliegenden Fall die Entlüftungsanlagen der 
Papiermaschinenhalle sind. Für die hierbei erzeugten Ventilatorgeräusche liegt eine 
Vielzahl von Messwerten von vergleichbaren Anlagen vor. Diese Geräusche sind 
breitbandig und haben die höchsten Energieanteile im mittelfrequenten Bereich. Auch die 
Geräusche der in modernen Papierfabriken eingesetzten Vakuumpumpen sind aufgrund 
ihrer Bauart als Turbopumpen entgegen der in der Vergangenheit eingesetzten Kolben- 
oder Wasserringpumpen eher hochfrequent. Darüber hinaus sind uns im vorliegenden Fall 
keine Geräuschquellen bekannt, welche im Frequenzbereich 8 Hz bis 100 Hz zu 
erheblichen Belästigungen im Sinne der DIN 45680 relevant beitragen könnten. 
Schwingungsquellen, welche zu relevantem tieffrequenten Sekundärluftschall führen 
könnten, sind im vorliegenden Fall ebenfalls nicht bekannt. Damit ist der Schluss zulässig, 
dass anhand des in der 31,5-Hz-Oktave berechneten Schalldruckpegels Aussagen zu den 
Schallimmissionen bei niedrigere Frequenzen dahingehend getroffen werden, dass hier 
keine Schalldruckpegel einwirken werden, welche erhebliche Belästigungen in den 
Gebäuden erzeugen können. 
 
zu 38) Kenntnisnahme 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme. Diese Stellungnahme betrifft durchweg die Genehmigungsebene. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Kenntnisnahme. Auch deshalb hält die Stadt trotz der damit verbundenen Nachteile 
an der Planung fest. 
 
 
 
 
 
 
 

1



 

30 
 

 

 
 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 2) Mit den getroffenen Festsetzungen erfolgt ein vergleichsweise individueller Zuschnitt, 
um die mit einer gewerblichen/industriellen Nutzung an diesem Standort aufgeworfenen 
Konflikte sachgerecht bewältigen zu können. Dies ändert aber nicht am Charakter des 
Bebauungsplans als Angebotsbebauungsplan, mit dem der Wirtschaftsstandort Trebsen 
gestärkt und der hier bestehenden langen Tradition der Papierherstellung Rechnung 
getragen werden soll. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 3) In der Präambel ist vermerkt, dass für die aufgeführten Rechtsgrundlagen jeweils auf 
die zur Zeit gültige Fassung Bezug genommen wird. Demzufolge ist keine Aktualisierung 
erforderlich. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 4) Dem Kritikpunkt wird gefolgt. 
In der Planzeichnung wurden ein Geh- und Fahrrecht zugunsten des Hinterliegergrund-
stücks und die Vermaßung der Wohngebietsfläche ergänzt. Ebenso wurde unter Pkt. 14.1 
der Begründung (Art der baulichen Nutzung) eine Ergänzung vorgenommen. 
 
zu 5) Mit der Festsetzung soll lediglich die Möglichkeit der Errichtung einer 
Lärmschutzwand geschaffen werden, falls es ihre auf Genehmigungsebene mangels 
anderer Schallschutzmöglichkeiten bedarf. Ihr Verlauf, ihre wesentliche Ausgestaltung 
einschließlich der maximalen Höhe werden festgesetzt. Damit ist die Festsetzung 
ausreichend bestimmt. 
Der Kritikpunkt wird aus den vg. Gründen zurückgewiesen. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 6) Bei der externen Ausgleichsfläche handelt sich um von der Stadt bereitgestellte 
Flächen. Demzufolge bedarf es weder einer Festsetzung noch eines städtebaulichen 
Vertrages für ihre Absicherung (vgl. § 1a Abs. 3 Satz 4 Alt. 3 BauGB).  
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 7) Kenntnisnahme. Die Stadt lässt es angesichts der Massivität der Baukörper indes 
nicht bei der Einhaltung der Abstandsflächen bewenden, sondern sorgt durch weitere 
Festsetzungen für eine ausreichende Rücksichtnahme. 
 
zu 8) Dem Kritikpunkt wird gefolgt.  
Es erfolgt eine Klarstellung durch die Ergänzung der Festsetzung um die 
Zweckbestimmung „Werksparkplatz“.  
 
zu 9) Dem Kritikpunkt wird gefolgt.  
Die Planzeichnung wird entsprechend optimiert.  
 
zu 10) Kenntnisnahme. Der Hinweis betrifft die Genehmigungsebene. 
 
zu 11) Kenntnisnahme. Die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 12) § 9 Abs. 6 BauGB verlangt lediglich die nachrichtliche Übernahme der Denkmäler, 
nicht aber eine solche Festsetzung; dafür gibt es vielmehr keine Rechtsgrundlage. Im 
Übrigen ergeben sich die genannten Pflichten bereits unmittelbar aus dem Gesetz.  
Der Kritikpunkt wird aus den vg. Gründen zurückgewiesen. 
 
 
 
 
zu 13) Kenntnisnahme. Der Hinweis betrifft die Genehmigungsebene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 14) § 9 Abs. 6 BauGB verlangt lediglich die nachrichtliche Übernahme der Denkmäler, 
nicht aber eine solche Festsetzung; dafür gibt es vielmehr keine Rechtsgrundlage. Im 
Übrigen ergeben sich die genannten Pflichten bereits unmittelbar aus dem Gesetz.  
Der Kritikpunkt wird aus den vg. Gründen zurückgewiesen. 
 

12

13

14



 

33 
 

 

 
 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 15) Kenntnisnahme. Der Hinweis betrifft die Genehmigungsebene. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 16) Die Hinweise wurden z.T. bereits berücksichtigt: Eine Niederschlagswasserver-
sickerung ist teilweise vorgesehen (Versickerungsmulde, Rohr-Rigolenversickerung unter 
wasserdurchlässigen Pkw-Stellflächen zur Versickerung auch des unbelasteten 
Niederschlagswassers von den Dachflächen). Im Fall von belastetem Regenwasser 
besteht die Möglichkeit, dass dieses Niederschlagswasser getrennt erfasst und entweder 
(Altpapierlager und Rejektplätze) in den Prozess eingeleitet oder direkt der 
Abwasserbehandlungsanlage (ARA) zugeführt wird. In diesem Fall wird das 
Niederschlagswasser gereinigt und unmittelbar dem örtlichen Vorfluter und damit dem 
Wasserhaushalt vor Ort wieder zugeführt. 
Die Konstruktion der industriellen Hallen und sonstigen Gewerbegebäude erfolgt 
typischerweise überwiegend in Leichtbauweise, sodass eine Dachbegrünung statisch nicht 
möglich ist. Außerdem bzw. im Übrigen werden die Dächer für Aufbauten, insb. für 
Photovoltaikanlagen, genutzt und stehen damit nicht für eine Dachbegrünung zur 
Verfügung.  
Die Kritikpunkte werden aus den vg. Gründen zurückgewiesen. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 17) Kenntnisnahme. Der Hinweis betrifft die Genehmigungsebene. 
 
zu 18) Kenntnisnahme. Der Hinweis betrifft die Genehmigungsebene. 
 
zu 19) Dem Kritikpunkt wird gefolgt.  
Das Gutachten wird entsprechend überarbeitet. 
 
zu 20) Kenntnisnahme. Soweit aus der Aktualisierung des Gutachtens eine Planänderung 
resultiert, wird eine erneute Beteiligung erfolgen. Andernfalls sieht das BauGB keine 
weitere Beteiligung vor.  
 
zu 21) Dem Kritikpunkt wird gefolgt.  
Das Gutachten wird entsprechend überarbeitet/ergänzt. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 22) Auf den Bebauungsplan Nr. 10 wird bereits im zuvor genannten Gutachten 
eingegangen.   
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 23) Die in der aktuelleren Prognose (Stand 24.03.2014) angegebenen 
Schallemissionen sind laut Aussage von Frau Nöbel/LRA LL (mitgeteilt per Telefon am 
02.02.2022) identisch zu den Angaben im hier verwendeten Bericht mit Stand 20.02.2014. 
Im Gutachten Nr. M151266/05 waren zur Ermittlung der schalltechnischen Vorbelastung 
die darin genannten Schallquellen vollständig berücksichtigt worden; hier werden in Tab. 6 
in Kap. 3.4 des Gutachtens Nr. M151266/05 lediglich einige Bezeichnungen angepasst 
bzw. korrigiert. 
Für die BKS-Kesselanlage sind im Genehmigungsbescheid maximal zulässige 
Schallimmissionen an sechs Immissionsorten festgesetzt. Diese Werte liegen 
entsprechend der Gebietseinstufung der einzelnen Immissionsorte pauschal um 6 dB 
unter den Immissionsrichtwerten der TA Lärm. Die Ausschöpfung dieser Werte ist durch 
die BKS-Kesselanlage damit zwar zulässig, aber physikalisch nicht an allen sechs 
benannten Immissionsorten möglich. Da die immissionsseitig maßgeblichen Geräusche 
der BKS-Kesselanlage vom Kamin ausgehen, wurde für die gesamte Anlage eine 
Ersatzschallquelle derart modelliert, dass damit die genehmigten Werte an allen der sechs 
benannten Immissionsorte möglichst ausgeschöpft, aber nicht überschritten werden. Eine 
rechnerische Ausschöpfung der genehmigten Schallimmissionen wird damit an den im 
Bericht Nr. M151266/05 genannten Immissionsorten IO3 tags und IO1 nachts erzielt.  
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
An den anderen Immissionsorten liegen damit rechnerisch die maximal zulässigen 
Schallimmissionen infolge der Geräusche der BKS-Anlage unter den genehmigten 
Werten. Entsprechend der aktuell eingeholten Auskunft des Betreibers wurden den 
Berechnungen des Berichts Nr. M151266/05 fünf Lkw zugrunde gelegt. Eine Berechnung 
mit zehn Lkw täglich entsprechend der Genehmigung erhöht aufgrund der niedrigen 
Teilpegel sowohl die Teilschallimmissionen der BKS-Kesselanlage als auch die gesamte 
schalltechnische Vorbelastung praktisch nicht. Der Bericht wird damit nur in Kap. 3.17 
redaktionell geändert. 
Die Kritikpunkte werden aus dem vg. Gründen zurückgewiesen. 
 
zu 24) Im Plan-Zustand besteht hier eine Gemengelage. Der Umstand des Heranrückens 
muss sich zwar insbesondere an den Vorgaben des § 50 Satz 1 BImSchG messen lassen, 
gelingt aber die Abwägung mit den widerstreitenden Interessen, liegt die Situation nach 
Nr. 6.7 TA Lärm vor. Dabei ist wiederum zu berücksichtigen, dass sich die Interessen der 
gewerblichen/industriellen Nutzung gegenüber der Wohnbebauung in der Abwägung 
durchgesetzt haben, sodass eine Zwischenwertbildung zu Lasten der Wohnbebauung 
vorzunehmen ist. Im Übrigen wurde die Zwischenwertbildung konservativ vorgenommen 
und nur angesetzt, was ohnehin bereits im Ist-Zustand aufgrund der unmittelbaren 
Angrenzung der Wohnbebauung an den Außenbereich anzusetzen wäre (vgl. (BayVGH, 
Beschl. v. 25.10.2010 – 2 CS 10.2137 – juris, Rn. 14). 
Der Kritikpunkt wird aus den vg. Gründen zurückgewiesen. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 25) Dem Kritikpunkt wird gefolgt.  
Die Festsetzung wird entsprechend angepasst, nur statt „garantiert“ wird „sicherstellt“ 
formuliert.  
 
zu 26) Dem Kritikpunkt wird teilweise gefolgt, im Übrigen wird er aus den nachfolgend 
genannten Gründen zurückgewiesen.  
Die betroffenen Doppelhaushälften werden ergänzend begutachtet. Eine Prüfung nach 
DIN EN 17037 erfolgt hingegen nicht, da der Stadt hierfür die erforderlichen Kenntnisse 
von der Beschaffenheit der betroffenen Wohnhäuser fehlen. Überdies stellen beide DIN-
Normen nur Orientierungshilfen und keine zwingend zu beachtenden Rechtsnormen dar. 
Ungeachtet dessen ist nicht zu erwarten, bei Anwendung der DIN EN 17037 im 
Wesentlichen andere Ergebnisse erzielt worden wären. Der Grund dafür ist, dass der 
Mindestanforderung an die Besonnungsdauer am 21. März in der DIN EN 17037 in Höhe 
von 1,5 h zur Berücksichtigung der Verschattung durch die Fensterlaibungen ein Zuschlag 
von 2 h hinzuaddiert werden kann, sodass in Summe eine Besonnungsdauer von mind. 
1,5 h + 2 h = 3,5 h gefordert wird. Da in der DIN 5034 am 21. März eine Besonnungsdauer 
von 4 h gefordert wird, ist der Unterschied nur gering. Darüber hinaus wurde geprüft, 
inwieweit sich über das gesamte Jahr verteilt bei Realisierung des Bebauungsplans die 
Besonnungsdauer gegenüber dem Ist-Zustand verringert. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 27) Aus Sicht des erfahrenen Reptilien-Erfassers der Kartierungen 2021 und der 
Grünplanerin stellt die Fläche F1 mit einer Flächengröße von ca. 0,66 ha bei Umsetzung 
der Festsetzung F1 (extensiv gepflegte Streuobstwiese sowie Einbringung von 
Habitatstrukturen) ein geeignetes Ersatzhabitat dar, das nach Norden hin an Grundstücke 
mit großzügigen Gärten anschließt und daher auch nicht isoliert liegt. 
Der Kritikpunkt wird aus den vg. Gründen zurückgewiesen. 
 
zu 28) Dem Kritikpunkt wird gefolgt.  
Die Eignung der Umsiedlungsfläche wird vor Maßnahmenumsetzung nochmals geprüft.  
Zudem wird die Prüfung des Vorkommens der Zauneidechse auf der Fläche ein Jahr nach 
der Umsiedlung bzw. eine geeignete Erfolgskontrolle in Abstimmung mit der UNB in das 
Monitoring nach § 4c BauGB aufgenommen. 
 
zu 29) Kenntnisnahme. Der Hinweis betrifft die Genehmigungsebene. 
 
zu 30) Dem Kritikpunkt wird gefolgt. Die Hinweise werden ergänzend aufgenommen. 

Aufnahme in Kapitel 15, neues Unterkapitel 15.3 Hinweise zum allgemeinen 
Artenschutz  
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 31) Dem Kritikpunkt wird gefolgt.  
Die Festsetzung wird mit aufgenommen. 
 
zu 32) Kenntnisnahme. Der Hinweis betrifft die Genehmigungsebene. 
 
zu 33) Dem Kritikpunkt wird gefolgt.  
Die Hinweise werden ergänzend aufgenommen. 
 
zu 34) Dem Kritikpunkt wird teilweise gefolgt, im Übrigen wird er aus den nachfolgend 
genannten Gründen zurückgewiesen.  
Es liegt kein Fall des § 9 SächsWaldG vor, da keine Waldflächen für eine andere Nutzung 
überplant werden. Daher auf der Bebauungsplanebene weder Benehmen mit der 
Waldbehörde hergestellt werden noch bedarf es einer Umwandlungsgenehmigung. Der 
Wahrung des Waldabstands nach § 25 Abs. 3 SächsWaldG ist aber auf 
Genehmigungsebene Rechnung zu tragen. Hier müssen dann auch entsprechende 
Anträge gestellt werden. 
 
zu 35) Kenntnisnahme. Der Hinweis betrifft die Genehmigungsebene. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 36) Kenntnisnahme. Der Hinweis betrifft die Genehmigungsebene. 
 
zu 37) Das LASuV als Fachbehörde teilt die Bedenken nicht.   
Der Kritikpunkt wird aus den vg. Gründen zurückgewiesen. 
 
zu 38) Die Anlage einer Streuobstwiese entspricht grundsätzlich ebenfalls dem 
gewünschten Erhalt einer landwirtschaftlichen Nutzung auf der Fläche und wird als eine 
lokal/regional und ökologisch sehr geeignete, ortsrandeingrünende und landschaftlich 
attraktive, traditionelle und extensive landwirtschaftliche Nutzung bewertet.  
Der Kritikpunkt wird aus den vg. Gründen zurückgewiesen. 
 
zu 39) Dem Kritikpunkt wird gefolgt. 
In der Planzeichnung wurden ein Geh- und Fahrrecht zugunsten des Hinterliegergrund-
stücks und die Vermaßung der Wohngebietsfläche ergänzt. Ebenso wurde unter Pkt. 14.1 
der Begründung (Art der baulichen Nutzung) eine Ergänzung vorgenommen. 
 
zu 40) Kenntnisnahme. Aus den bereits in der Begründung genannten Gründen kommt 
eine Bahnanbindung bis auf Weiteres hier nicht in Betracht. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 3 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 4 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 6 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 6 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 
 

 

 

 
 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 6 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 6 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 7 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 10 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 12 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55 
 

 

 
 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 13 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Der Hinweis wird aufgenommen. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme; die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 14 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

58 
 

 

 
 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 15 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme; die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 15 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 15 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 15 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

62 
 

 

 
 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 15 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 16 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 18 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 20 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 23 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme; die Hinweise betreffen die Genehmigungsebene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67 
 

 

 

 
 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 24 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 25 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Kenntnisnahme 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Planung ermöglicht den Erhalt und die Erweiterung der Papierproduktion in 
Trebsen. Die Papierprodukte werden zu 100 % aus Altpapier hergestellt, weshalb die 
Planung dem Ziel der Kreislaufwirtschaft gerade Rechnung trägt.  
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 2) Es wird kein Holz verarbeitet, sondern Altpapier. Zwar ermöglichen die 
Festsetzungen theoretisch auch die Ansiedlung einer holzverarbeitenden Papierfabrik, 
doch ist der Standort dafür ungeeignet (fehlende Nähe zu größeren Wäldern und 
Sägewerken), sodass faktisch hier Papierprodukte nur aus Altpapier hergestellt werden. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 

1
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 3) Indem ein verkehrlich bereits erschlossener Standort und anthropogen bereits 
vorbelastete Flächen in Anspruch genommen werden, wird dem Flächensparziel gerade 
genügt. Nicht aber geht es dabei um ein Planungsmoratorium. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 4) Die Kritik verkennt, dass in der Papierfabrik gerade nicht nur Fachkräfte benötigt 
werden, sondern es hier auch viele niedrigschwellige Arbeitsplätze gibt. Zutreffend ist 
zwar, dass durch die Betriebserweiterung neue Verkehre induziert werden, die bis zum 
Gelingen der Verkehrswende mit zusätzlichen CO2-Emissionen verbunden sein werden. 
Der Weg hin zur Erreichung der gewichtigen Klimaschutzziele sind aber 
politisch/gesetzlich näher auszuformen; die aktuellen einschlägigen Bestimmungen 
bewirken gerade kein Planungsmoratorium (siehe VG Aachen, Beschluss vom 07.10.2021 
– 6 L 418/21 – juris, Rn. 92).  
Der Kritikpunkt wird aus den vg. Gründen zurückgewiesen. 
 
zu 5) Zur Klimarelevanz sei auf Pkt. 4 verwiesen. Im Übrigen setzt sich der Einwender 
nicht mit den vorliegenden Luftschadstoff- und Lärmgutachten auseinander. 
Der Kritikpunkt wird aus den vg. Gründen zurückgewiesen. 
 
zu 6) Der Einwender setzt sich nicht mit den vorliegenden Lärmgutachten auseinander. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 

4

5

3

6

7

8



 

71 
 

 

 
 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 7) Der Einwender setzt sich nicht mit dem vorliegenden Gutachten zur 
Wasserrahmenrichtlinie auseinander. 
Der Kritikpunkt wird aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
 
zu 8) Die nachfolgende Kritik verkennt die an die besondere artenschutzrechtliche Prüfung 
in der Bauleitplanung gestellten Anforderungen. Auf die einschlägige Rechtsprechung 
sei verwiesen (VGH Mannheim, Urteil vom 09.09.2020 – 5 S 734/18 – juris, Rn. 107; OVG 
Münster, Urteil vom 05.12.2017 – 10 D 97/15.NE – NuR 2018, 138, 142; VGH München, 
Urteil vom 18.01.2017 – 15 N 14.2033 – juris, Rn. 32). 
Die Kritikpunkte werden aus dem vg. Grund zurückgewiesen. 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Stadt Trebsen, Bebauungsplan Nr. 9 „SO Papierherstellung“   Entwurf 09/2021 

 Lfd. Nr. der Versandliste 31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Stellungnahme der Verwaltung/ Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 9) Zutreffend ist zwar, dass die Betriebserweiterung zumindest zunächst mit 
zusätzlichen CO2-Emissionen verbunden sein wird. Der Weg hin zur Erreichung der 
gewichtigen Klimaschutzziele sind aber politisch/gesetzlich näher auszuformen; die 
aktuellen einschlägigen Bestimmungen bewirken gerade kein Planungsmoratorium (siehe 
VG Aachen, Beschluss vom 07.10.2021 – 6 L 418/21 – juris, Rn. 92).  
Der Kritikpunkt wird aus den vg. Gründen zurückgewiesen. 
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